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An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

Wie n. 

3l2{ lAB 

1989 -04- 1 4 

zu J216/J 

Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Eigruber und 

Genossen vom 20. Feber 1989, Nr. 3276jJ, betreffend die Ver

steuerung von Mieteinkünften, beehre ich mich folgendes mit

.,zuteilen: 

Einleitend ist grundsätzlich zu bemerken, daß gemäß den Be

stimmungen der Bundesabgabenordnung die Abgabenbehörden für 

die Erfassung und gleichmäßige Behandlung aller Abgabepflich

tigen zu sorgen und dabei die tatsächlichen und rechtlichen 

Verhältnisse von Amts wegen zu ermitteln haben. zuständig für 

die in der Anfrage erwähnten Erhebungen und Kontrollmaßnahmen 

sind in erster Linie die Finanzämter mit allgemeinem Aufga

benkreis. Innerhalb dieser Finanzämter sind entsprechende 

Organisationseinheiten mit der Erfassung und Überprüfung von 

Abgabepflichtigen befaßt. Kontrollmaßnahmen werden von den 

Finanzämtern nach Maßgabe der vorhandenen Personalkapazitäten 

nach dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung durch

geführt, wobei in Übereinstimmung mit der Auffassung des 

Rechnungshofes auf Effizienz und wirtschaftlichkeit von Prü

fungsmaßnahmen besonderer Wert gelegt wird. 
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Zu 1.: 

Ich ersuche um Verständnis dafür, daß eine detaillierte Be

antwortung aufgrund der Verpflichtung zur abgabenrechtlichen 

Geheimhaltung nicht möglich ist. 

Zu 2.: 

Diese Entscheidung obliegt den jeweils zuständigen Finanzäm

tern unter Berücksichtigung der in der Einleitung angeführten 

Grundsätze. 

Zu 3.: 

Sofern die Notwendigkeit besteht, erfolgt zwischen den zu

ständigen Behörden die Zusammenarbeit im Rahmen der gesetz

lich vorgesehenen Amtshilfe. 
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